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Verstoß gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien? 
 
Anfrage des Abgeordneten Frank Imhoff und Fraktion der CDU 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Inwiefern ist der Senat der Auffassung, dass die per Senatspressemitteilung vom 
29. Januar (Ein nicht zu rechtfertigender Tabubruch) und vom 8. Februar 2025 
(Senat unterstützt Demonstration) veröffentlichen Statements des Bürgermeisters 
und Präsidenten des Senats und der Senatorin für Wirtschaft die Chancengleichheit 
der Parteien wahren und der Neutralitätspflicht Genüge tun? 
 
2. Wie bewertet der Senat die in der Rechtsprechung, beispielsweise des 
Bundesverfassungsgerichts (unter anderem: 2 BvE 1/16, 2 BvE 1/19, 2 BVE 5/20) 
und des Niedersächsischen Staatgerichtshofes (StGH 6/19) entwickelten Leitsätze 
zur Wahrung der Neutralitätspflicht und zur Sicherung der Chancengleichheit der 
Parteien? 
 
3. Welche organisatorischen Vorkehrungen hat der Senat getroffen, um 
sicherzustellen, dass die Mitglieder des Senats bei öffentlichen Äußerungen die 
Chancengleichheit der Parteien wahren und der Neutralitätspflicht Genüge tun? 
 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet: 
Der Senat ist sich der Bedeutung der Chancengleichheit der politischen Parteien im 
politischen Wettbewerb bewusst und hat bei öffentlichen Äußerungen stets seine 
Neutralitätspflicht im Blick. 
Hinsichtlich der Senatspressemitteilungen vom 29. Januar 2025 („Ein nicht zu 
rechtfertigender Tabubruch“) und vom 8. Februar 2025 („Senat unterstützt 
Demonstration“) vermag der Senat auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und des niedersächsischen Staatsgerichtshofs 
keinen Verstoß gegen seine Neutralitätspflicht oder die Chancengleichheit der 
politischen Parteien erkennen. 
Der Senat ist als oberstes Regierungsorgan gemeinsam mit den anderen dazu 
berufenen Verfassungsorganen zur Staatsleitung berufen. Diese Aufgabe schließt 
nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Befugnis zur 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ein. Diese ist nicht nur verfassungsrechtlich 
zulässig, sondern notwendig, um den Grundkonsens im demokratischen 
Gemeinwesen lebendig zu erhalten und die Bürgerinnen und Bürger zur 
eigenverantwortlichen Mitwirkung an der politischen Willensbildung sowie der 
Bewältigung vorhandener Probleme zu befähigen. 
Sie umfasst die Darlegung und Erläuterung der Regierungspolitik hinsichtlich 
getroffener Maßnahmen und künftiger Vorhaben angesichts bestehender oder sich 
abzeichnender Probleme sowie die sachgerechte, objektiv gehaltene Information 
über die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betreffenden Fragen und wichtige 
Vorgänge auch außerhalb oder weit im Vorfeld der eigenen gestaltenden politischen 
Tätigkeit. Dabei kann der Senat auch Empfehlungen und Warnungen aussprechen. 
Die Presseerklärung vom 29. Januar 2025 enthält eine Erklärung von Bürgermeister 
Andreas Bovenschulte zum potenziellen Abstimmungsverhalten des Landes Bremen 
im Bundesrat, falls der dann dort vorliegende Gesetzentwurf nur mit Unterstützung 
der AfD im Bundestag zustande gekommen sein sollte. Außerdem ordnet der 
Bürgermeister das Abstimmungsverhalten einzelner Bundestagsfraktionen ein und 
warnt vor einer Beschädigung der Glaubwürdigkeit demokratischer Willensbildung. 



Bei der gesamten Aussage handelt es sich um eine objektiv gehaltene Information zu 
dem Abstimmungsverhalten der vom Bremer Senat entsandten Mitglieder im 
Bundesrat aufgrund sich seinerzeit abzeichnender bzw. jedenfalls andeutender 
neuer interfraktionärer Zusammenarbeit im Bundestag sowie eine Warnung vor der 
Gefahr des Glaubwürdigkeitsverlustes. All dies unterfällt der verfassungsrechtlich 
nicht nur erlaubten, sondern auch dringend notwendigen Öffentlichkeitsarbeit des 
Senats. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren bereits zahlreiche Presseanfragen 
zum künftigen bremischen Abstimmungsverhalten im Bundesrat bei der Pressestelle 
des Senats eingegangen. 
Ebenso verhält es sich mit der Presseerklärung vom 8. Februar 2025, die im 
Wesentlichen nur darüber informiert, dass die Bürgermeister Andreas Bovenschulte 
und Björn Fecker sowie die Senatorinnen Claudia Bernhard, Kristina Vogt, Sascha 
Karolin Aulepp und Kathrin Moosdorf sowie die Staatsrätin Karin Treu an einer 
Versammlung teilgenommen haben, die unter dem Motto „Bremen hält zusammen“ 
stattfand und allgemein und unmittelbar ohne parteipolitischen Bezug ein offenes, 
solidarisches und diverses Zusammenleben in Bremen forderte. Hierbei handelt es 
sich um zulässige und gebotene Öffentlichkeitsarbeit des Senats. 
Auch die in der Pressemitteilung genannten Zitate der Bürgermeister Andreas 
Bovenschulte und Björn Fecker sowie der Senatorin Kristina Vogt stellen sich als 
zulässige Öffentlichkeitsarbeit dar und wahren die notwendige parteipolitische 
Neutralität.  
Bürgermeister Andreas Bovenschulte wendet sich inhaltlich gegen eine als 
„Remigrationsplan“ bezeichnete extrem restriktive Asyl- und Ausländerpolitik, die 
seinerzeit im politischen Diskurs eine große Rolle spielte und bis heute spielt. Er 
macht die ablehnende Haltung des Senats gegenüber der Politik deutlich und zeigt 
seine Zustimmung zum Motto der Demonstration, die sich deutlich gegen diese 
Politik positionierte. 
Ebenso verhält es sich mit der Aussage des Bürgermeisters Björn Fecker. Seine 
Aussage bezieht sich explizit auf die Gefahren von Rechtsextremismus und der 
Pflicht zum Schutz der Demokratie. Ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der 
Parteien oder die Neutralitätspflicht ist nicht ersichtlich. 
Schließlich trifft dies auch auf die Aussage der Senatorin Kristina Vogt zu. Sie spricht 
zu dem faktischen Anlass der Demonstration: einer vorangegangenen Abstimmung 
im Bundestag und bekundet ihr Einverständnis mit den Forderungen der 
Demonstration für Solidarität, Vielfalt und Demokratie und gegen 
„menschenverachtende Politik“ und einem „Rechtsruck“ innerhalb der Gesellschaft. 
Auch damit bewegt sie sich innerhalb des Rahmens der zulässigen 
Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. 
Der Senat hat daher insgesamt keinerlei Anlass, an der Rechtmäßigkeit der beiden 
Senatspressemitteilungen zu zweifeln. 
 
Zu Frage 3 
Pressemitteilungen werden vor Veröffentlichung in der Pressestelle des Senats auf 
Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit geprüft. 


